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Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer*innen 
an Kassenarbeitsplätzen,  Verkaufstheken und 
beim Einräumen von  Waren im Rahmen der 
aktuellen Pandemie  mit dem neuartigen Co-
ronavirus (SARS-CoV-2) 
 
Kernbotschaften 

Diese	Handreichung	stellt	die	zur	Umsetzung	des	Infektionsschutzes	erforderlichen	Maßnahmen	

an	Kassenarbeitsplätzen,	Verkaufstheken	und	beim	Einräumen	von	Waren	im	Einzelhandel	dar.	

Zu	diesen	Maßnahmen	gehören:	

• Eine	Abtrennung	zwischen	den	Beschäftigten	an	Kassenarbeitsplätzen	und	Verkaufsthe-

ken	und	den	Kunden	

• Maßnahmen	zur	Senkung	der	Handkontamination,	Schutzmaßnahmen	der	Beschäftigten,	

die	Waren	einräumen	durch	eine	Abtrennung	des	Arbeitsbereiches		

• Ein	Beschäftigungsverbot	bei	schwangeren	Beschäftigten.	

Diese Handreichung dient der Polit ikberatung und r ichtet s ich zusätzl ich an Be-

tr iebsärzte und -ärzt innen sowie  Fachkräfte für  Arbeitss icherheit .  

 

Version 02, veröffentlicht am 29.6.2020, Stand der Literaturrecherche 
24.6.2020 (nächste Aktualisierung im September 2020)  
[Der Wissensstand zur COVID-19 Pandemie ändert sich schnell, daher verweisen wir 
hier auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und das Datum, bis zu dem Forschung 
berücksichtigt werden könnte. Sollten sich Erkenntnisse ändern, soll dies in späteren 
Versionen berücksichtigt werden.] 
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Hintergrund 

Diese	Veröffentlichung	stellt	die	für	die	Senkung	des	 Infektionsrisikos	der	Beschäftigten	an	Kassen-

arbeitsplätzen,	Verkaufstheken	und beim	 Einräumen	 von	 Waren	 bei	 der	 gegenwärtigen	 Anstek-

kungsgefahr	 durch	 das	 neuartige Coronavirus	 (SARS-CoV-2)	 notwendigen	 Arbeitsschutzmaßnah-

men	dar.	

Methoden 

Zur	 Feststellung	 des	 Status	 quo	 wurden	 durch	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 des	 Hessi-

schen	 Landesgewerbearztes	 zwischen	 dem	27.3.	 -	 20.4.2020	 318	 Einzelhandelsbetriebe	 begangen	

und	geprüft,	ob	der	Arbeitgeber	an	den	Kassenarbeitsplätzen	eine	durchsichtige	Abtrennung	instal-

liert	hat.	 Solche	Abtrennungen	 sollen	 die	 Verbreitung	 von	 SARS-CoV-2-haltigen	 Aerosolen	 senken,	

die	 von	 infizierten	Kunden	beim	Sprechen,	Husten	oder	Niesen	freigesetzt	werden	können.	Die	o.g.	

Betriebsbegehungen	 erfolgten	 unangemeldet.	 Die	 Abtrennung	 zwischen	 Kassenarbeitsplätzen	

und	 Kunden	 sollten	 eine	Breite	von	ca.	1,5	m	und	eine	Höhe	von	ca.	2,0	m	über	dem	Boden	auf-

weisen,	um	einen	Sicherheitsabstand	von	ca.	1,5-2	m	zu	den	Beschäftigten	zu	gewährleisten.	Ferner	

sollte	die	Abtrennung	aus	einem	festen,	durchsichtigen	Material,	das	gereinigt	werden	kann,	beste-

hen,	z.B.	Plexiglas.	

Ergebnisse 

Tabelle	 1	 sind	 die	 Ergebnisse	 der	 Betriebsbegehungen	 zu	 entnehmen.	 Optimal	 gestaltete Abtren-

nungen	 fanden	 sich	 in	 33,0%	 der	 Betriebe,	 am	 häufigsten	 in	 Baumärkten,	 Metzgereien	 und Apo-

theken.	 In	32,7%	der	untersuchten	Betriebe	war	die	Abtrennung	zu	schmal	oder	nicht	hoch	genug, 

am	häufigsten	 in	Tankstellen,	Drogerien	und	Supermärkten.	 In	34,3%	der	Betriebe	 fand	sich	keine 

Abtrennung	 zwischen	 Kassenarbeitsplätzen	 und	 Kunden,	 am	 häufigsten	 in	Marktständen,	 Restau-

rants mit	außer	Haus	Verkauf	und	im	sonstigen	Einzelhandel	(Verkauf	von	Blumen,	Obst,	Getränken, 

Zigaretten	oder	 Zeitungen,	 Kioske,	 Lottoshops	 und	Postfilialen).	 Bei	 der	 Interpretation	der	 Tabelle	

ist die	kleine	Fallzahl	von	weniger	als	10	begangener	Baumärkte	und	Metzgereien	zu	beachten.		
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Erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen: 
Aus	 unserer	 Sicht	 sind	 in	 den	 Betrieben	 folgende	 Arbeitsschutzmaßnahmen	 zur	 Senkung	 des In-

fektionsrisikos	durch	SARS-CoV-2	erforderlich.	Diese	orientieren	sich	an	einem	Merkblatt	des Hessi-

schen	Ministeriums	für	Soziales	und	Integration	[1]:	

	

A.  Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gegen SARS-CoV-
2-  halt ige Tröpfchen an Kassenarbeitsplätzen und Verkaufsthe-
ken 

Es	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 COVID-19	 hauptsächlich	 durch	 SARS-CoV-2-haltige	 Tröpfchen	

übertragen	 wird	 und	 dass	 Personen	 mit	 einer	 SARS-CoV-2-Infektion	 bereits	 2-3	 Tage	 vor	 Beginn	

der Atemwegssymptome	 das	 Virus	 freisetzen	 [2].	 Beim	 Niesen	 kann	 es	 zu	 einer Freisetzung	 von	

Aerosolen	über	 eine	Distanz	 von	7-8	m	 kommen	 [3].	 Auch	beim	Husten und	 wahrscheinlich	 auch	

beim	 Sprechen	 ist	davon	auszugehen,	dass	 infizierte	Personen	SARS-CoV-2 über	größere	Distanzen	

verbreiten	können.	Zwar	wird	vom	Robert-Koch-Institut	für	die	Verhütung	von COVID-19	empfohlen,	

dass	in	der	Öffentlichkeit	in	die	Ellenbeuge	gehustet	und	geniest	wird	[4].	Es	ist	jedoch	davon	auszu-

gehen,	 dass	 trotz	 dieser	Maßnahme	 infizierte	 Personen SARS-CoV-2	 über	 eine	 größere	 Distanz	

verbreiten	 können.	 Ferner	 befinden	 wir	 uns	 in	 der Heuschnupfenzeit,	 so	 dass	 Allergiker	 häufig	

nießen	 müssen	 und	 der	 Niesreiz	 z.	 T.	 schneller	 ausgelöst wird,	 als	 die	 betreffende	 Person	 in	 die	

Ellenbeuge	niesen	kann.	

	

Zum	 Schutz	 gegen	 freiwerdende	 SARS-CoV-2-haltige	 Tröpfchen	 ist	 vor	 dem	 Kassenarbeitsplatz	

eine durchsichtige	 Abtrennung,	 z.	 B.	 aus	 Plexiglas,	 aufzubauen.	 Diese	 muss	 folgende	 Maße	 auf-

weisen: Mindestbreite	von	ca.	1,5	m,	der	obere	Rand	der	Abtrennung	hat	eine	Mindesthöhe	von	ca.	

2,0	m	über dem	 Boden	 und	 die	 Distanz	 zwischen	 dem	 unteren	 Rand	 der	 Abtrennung	 und	 dem	

Boden	 beträgt maximal	 ca.	 70	 cm.	 Sofern	 sich	 der	 Kassenarbeitsplatz	 an	 einem	Warenband	 be-

findet,	 ist	 auch	 das Ende	 des	 Warenbandes,	 an	 dem	 der	 Kunde	 die	 Waren	 einpackt,	 gegenüber	

dem	 Kassenpersonal abzutrennen.	Solche	Abtrennungen	der	Kassenarbeitsplätze	werden	auch	von	

der	 Bundesanstalt	 für Arbeitsschutz	 und	 Arbeitsmedizin	 [5]	 und	 der	 Deutschen	 Gesetzlichen	 Un-

fallversicherung	 [6]  für	 eine	 Senkung	 des	 Infektionsrisikos	 empfohlen.	 Im	 Bereich	 von	 Ver-

kaufstheken	 (z.	 B.	 von Backwaren,	 Fleischprodukten	 oder	 Käse,	 in	 Apotheken,	 Sanitätshäusern,	

Tankstellen,	 Kiosken,	 dem Zeitungs-	 und	 Tabakhandel	 etc.)	 ist	 die	 gesamte	 Verkaufstheke	 abzu-
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trennen.	Dies	begründet	sich	mit	dem	Umstand,	dass	nach	gegenwärtigem	Wissen	davon	auszuge-

hen	 ist,	 dass	 Kunden,	 die	mit	 SARS- CoV-2	 infiziert	 wurden,	 das	 Virus	 beim	 Niesen	 über	 eine	 Di-

stanz	 von	 7-8	Meter	 verbreiten	 können [3].	 Die	 o.	 g.	 Abtrennung	muss	Öffnungen	 zum	 Bezahlen	

bzw.	 zum	 Bedienen	 des	 EC- Kartengerätes,	 ggf.	 auch	 zur	 Warenherausgabe,	 aufweisen.	 Die	 bei-

den	 Seiten	 der	 Abtrennung	 sind täglich	 mit	 einem	 handelsüblichen	 Reinigungsmittel	 zu	 behan-

deln.	 Solche	 Abtrennungen	 können	 in Baumärkten	 oder	 über	 Internethändler	 beschafft	werden.	

Der	 Suchbegriff	 lautet	 "Spuckschutz".	 Nicht geeignet	 sind	 Kunststofffolien	 (z.	 B.	 Malerfolie)	 zur	

Abtrennung,	 weil	 sie	 nicht	gereinigt	 werden können.	Malerfolie	ist	nur	als	Zwischenlösung	bis	zur	

Beschaffung	der	o.	g.	Trennwände	geeignet.	

	

Zur	 Senkung	 des	 Infektionsrisikos	 in	 Betrieben	 des	 Einzel-	 und	Großhandels	 sollen	 alle	 Kundinnen	

und Kunden	und	 alle	Beschäftigten	 eine	Mund-Nasen-Bedeckung	 tragen.	 Ein	medizinischer	Mund-

Nasen- Schutz,	z.B.	eine	OP-Maske,	ist	nicht	erforderlich.	Zwar	ist	die	Schutzwirkung	einer	kommer-

ziell	 oder privat	 hergestellten	Mund-Nasen-Bedeckung	 nur	 unvollkommen	 und	 die	 Fallzahl	 in	 der	

einzigen	 zur Verfügung	stehenden	Studie	sehr	gering	[7]	(siehe	Tabelle	2),	dennoch	ist	davon	aus-

zugehen, dass	 diese	Maßnahme	 zu	 einer	 Senkung	 des	 Infektionsrisikos	 der	 Beschäftigten	 in	 Ver-

kaufsbetrieben und	 der	 Kundinnen	 und	 Kunden	 beiträgt	 [ 8 , 	 9 ] .	

	

B.  Maßnahmen zur Senkung der Handkontamination mit SARS-CoV-
2  bei den Beschäftigten an Kassenarbeitsplätzen und  Ver-
kaufstheken 

Nach	 gegenwärtiger	 Kenntnis	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 vermehrungsfähige	 SARS-CoV-2	 bis	 zu	

24	

Stunden	 auf	 Karton	 und	 Edelstahl	 und	 bis	 zu	 48	 Stunden	 auf	 Plastikoberflächen	nachweisbar	 sind	

[10].	 Eine	 Übertragung	 durch	 kontaminierte	 Oberflächen	 kann	 nicht	 ausgeschlossen werden	 [2].	

Beschäftigte	können	sich	unbewusst	gefährden,	 indem	sie	mit kontaminierten	Fingern	Schleimhäu-

te	 im	 Bereich	 des	 Mundes	 oder	 der	 Nase	 berühren.	 Zum	 Schutz der	 Beschäftigten	 gegen	 eine	

Handkontamination	mit	SARS-CoV-2	hat	der	Arbeitgeber	zu	veranlassen, dass	 sich	die	Beschäftigten	

an	 Kassenarbeitsplätzen	 und	 Verkaufstheken	 regelmäßig,	 etwa	 stündlich für	eine	Dauer	von	etwa		
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20	Sekunden1	die	Hände	waschen.	

	

C. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten, die Waren einräu-

men 	

Dieser	 Personenkreis	 ist	 wegen	 der	 häufig	 engen	 Gänge	 zwischen	 den	 Regalen	 im	 Einzel-	 und 

Großhandel	einem	Risiko	durch	eine	 zu	große	Nähe	 zu	den	Kunden	ausgesetzt.	Während	der Öff-

nungszeit	 des	 Einzel-	 und	 Großhandels	 für	 Kunden	 ist	 der	 Einräumbereich	 in	 alle	 Richtungen 

gegenüber	 den	 Kunden	 um	 mindestens	 1,5-	2m	 abzutrennen,	 z.B.	 durch	 ein	 Abtrennband. Be-

schäftigte,	 die	 Waren	 einräumen,	 sollen	 zur	 Senkung	 der	 Handkontamination	 mit	 SARS-CoV-2 

regelmäßig,	etwa	stündlich	für	die	Dauer	von	etwa	20	Sekunden	die	Hände	waschen1.	

	

D.  Maßnahmen im Rahmen des Mutterschutzgesetzes 

In	 der	 aktuellen	 Situation	 der	 wachsenden	 Pandemie	 dürfen	 schwangere	 Frauen	 Tätigkeiten	

mit direktem	 Publikumsverkehr	 an	 Kassenarbeitsplätzen,	 an	 Verkaufstheken	 und	 beim	 Einräumen	

von Waren	nicht	mehr	ausüben	[11] 	(siehe	auch: Policy	Brief	Schwangerschaft).	

Der	Arbeitgeber	hat	den	Beschäftigten	die	Arbeitsschutzmaßnahmen	zu	A	 -	D	 im	Rahmen	der Un-

terweisung	 nach	 §	 12	 Arbeitsschutzgesetz	 mündlich	 zu	 erläutern	 und	 die	 Teilnahme	 der Be-

schäftigten	an	der	Unterweisung	nach	§	4	DGUV-Vorschrift	1	schriftlich	zu	dokumentieren.	 	

                                                        
1	Beim	Händewaschen	 ist	ein	handelsübliches	 flüssiges	Handreinigungsmittel	 (kein	Stück	Seife)	mit	einem	pH-Wert	von	5	
(gekennzeichnet	mit	pH	5-neutral)	zu	verwenden.	Dabei	ist	auf	das	Einseifen	der	Fingerzwischenräume	und	die	Nagelregion	
zu	achten.	Nach	dem	Händewaschen	sind	die	Hände	mit	einem	handelsüblichen	Hautpflegemittel	einzucremen.	Dabei	 ist	
darauf	zu	achten,	dass	auch	die	Fingerzwischenräume	eingecremt	werden.	
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Tabelle	1:	Ergebnisse	von	318	unangemeldeten	Betriebsbegehungen	des	Hessischen	Lan-
desgewerbearztes	zwischen	dem	27.3.-20.4.2020	in	Einzelhandelsbetrieben	zur	Installation	
einer	Abtrennung	zwischen	Kassenarbeitsplätzen	und	Kunden	

Branche	 Abtrennung	 Gesamt	
Anzahl	
%	

Optimal1	
Anzahl	
%	

Zu	schmal	oder	
nicht	hoch	ge-
nug2	Anzahl	%	

Nicht	
vorhanden	
Anzahl	%	

Lebensmitteleinzelhandel	 44	 41	 8	 93	

47,3	 44,1	 8,6	 100,0	

Bäckereien	 12	 16	 39	 67	

17,9	 23,9	 58,2	 100,0	

Apotheken	 27	 13	 4	 44	

61,4	 29,5	 9,1	 100,0	

Sonstiger	Einzelhandel	(Getränkeshops,	
Obst,	Zigaretten,	Zeitungen,	Kioske,	Lot-
toshop,	Blumen	etc.)	

2	 9	 22	 33	

6,1	 27,3	 66,7	 100,0	

Restaurants	(außer	Haus	Verkauf)	 2	 1	 19	 22	

9,1	 4,5	 86,4	 100,0	

Tankstellen	 3	 15	 3	 21	

14,3	 71,4	 14,3	 100,0	

Drogerien	 8	 7	 0	 15	

53,3	 46,7	 0,0	 100,0	

Marktstand	 0	 0	 13	 13	

0,0	 0,0	 100	 100,0	

Metzgereien	 4	 1	 1	 6	

66,7	 16,7	 16,7	 100,0	

Baumärkte	 3	 1	 0	 4	
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75,0	 25,0	 0,0	 100,0	

Gesamt	 105	 104	 109	 318	

	

	

	

	

33,0	 32,7	 34,3	 100,0	

1	Breite	ca.	1,5	m,	Höhe	ca.	2,0	m	über	dem	Boden,	festes,	durchsichtiges	Material,	das	gereinigt	werden	kann,	
z.B.	Plexiglas,	2	Breite	unter	ca.	1,5	m,	Höhe	unter	ca.	2,0	m	
Tabelle	2:	Medianwert	der	SARS-CoV-2-Viruskonzentration	auf	einer	Petrischale	20	cm	
vom	Mund	des	Patienten	entfernt	nach	5-maligem	Husten	(nach	Bae	et	al.	2020)	

	 Husten	ohne	
Maske	

Husten	mit	
chirur-
gischer	Ein-
wegmaske	

Husten	mit	Maske	aus	
100%	Baumwolle		
(2-	lagig,	falzgefaltet)	

Husten	ohne	
Maske	

N	 3†	 3†	 2‡	 	 4	

Median	
(log	
Kopien/ml)	

2,52	 2,21	 1,85	 2,54	

Median	
(Kopien/ml)*	 331,13	 162,18	 70,79	 346,74	

†	Eine	Person,	bei	der	kein	Virus	auf	der	Petrischale	nachweisbar	war,	wurde	ausgeschlossen.	
‡	Zwei	Personen,	bei	denen	kein	Virus	auf	der	Petrischale	nachweisbar	war,	wurden	ausgeschlossen.	
*	Berechnung	durch	uns.	

 

Disclaimer: Dieses Papier wurde im Rahmen des Kompetenznetzes Public Health zu COVID-

19 erstellt. Die alleinige Verantwortung für die Inhalte dieses Papiers liegt bei den Au-

tor*innen.  

Das Kompetenznetz Public Health zu COVID-19 ist ein Ad hoc-Zusammenschluss von über 25 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden aus dem Bereich Public Health, die hier 

ihre methodische, epidemiologische, statistische, sozialwissenschaftliche sowie (bevölke-

rungs-)medizinische Fachkenntnis bündeln. Gemeinsam vertreten wir mehrere Tausend Wis-

senschaftler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 


